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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme des Kreises Coesfeld, eigegangen am 
28.07.2015 bezüglich der 10. Änderung des Bebauungsplanes „Gartenstiege“ im Orts-
teil Holtwick; 
Anlage I zur SV IX/246  
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass grundsätzlich keine Bedenken gegen die Planung 
bestehen. 

 

Aufgabenbereich Bauaufsicht 

Es wurden nur 2 Grundstücke in den Planbereich einbezogen, da das westlich und nördlich  
angrenzende Grundstück eine Einheit bildet und insbesondere auch im Hinblick auf eine 
mögliche zusätzliche hintere Erschließung gesondert betrachtet werden muss. Das im Osten 
angrenzende Grundstück wurde bereits im Rahmen der 32. Änderung des Bebauungsplanes 
„Gartenstiege“ im Jahre 2008 überplant. Diese Planung und die sich daraus ergebende Er-
schließung ist mit dem Grundstückseigentümer abgestimmt. Daher ergibt sich auch städte-
baulich kein Erfordernis, noch weitere Flächen in den Änderungsbereich einzubeziehen. 

Die Darstellungen im Plan A – Bestand – stimmen mit dem rechtskräftigen Bebauungsplan 
überein. Im Rahmen der 10. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes „Gartenstiege“ 
(rechtskräftig seit dem 12. Juli 1984) wurde die Festsetzung der Wohngartenfläche zwischen 
Baulinie und Straße bereits aufgehoben.  

 

Aufgabenbereich Grundwasser 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 


